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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.08.2008

Norm

ZPO §502 Abs1 HIII7

ArbVG §105 Abs3 Z2 lita

Rechtssatz

Ob bei der Geltendmachung von Umständen, die in der Person des Arbeitnehmers gelegen sind und die betrieblichen

Interessen nachteilig berühren, eine ungebührliche Verzögerung vorliegt, hängt von den jeweiligen Umständen des

Einzelfalls ab, die keine erhebliche Rechtsfrage begründen.

Entscheidungstexte

9 ObA 109/08g
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